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• Beschluss GR, Erstellung Dorfentwicklungskonzept am 16.09.2019 

 

• Beauftragung Büro LA Senner am 30.09.2019 

 

• Bestandsanalyse Büro LA Senner 

 

• Abstimmung Vorgehensweise im Ortschaftsrat 12.12.2019 

 

• Handlungsfelder:   

• Soziale Infrastruktur 

• Verkehr und Mobilität 

• Städtebau und Wohnen 

• Freizeit und öffentlicher Raum 

 

 

 

 

 

 



28.07.2020 Bad Wurzach Power-Point Vorlage 4 

• 1.  Bürgerworkshop am 14.12.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stärken/Schwächen Ortschaft 
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• Sitzung Lenkungsgruppe Ortschaftrat am 16.01.2020 

 Festlegung von Ober- und Unterzielen 

 

• 2. Bürgerbeteiligung  am 07.03.2020 

    Festlegung von Prioritäten 

 

• Sitzung Lenkungsgruppe Ortschaftrat am 19.06.2020 

 Festlegung von Ober- und Unterzielen 

 

• verschiedene Ortschaftsratsitzungen mit den Thema Dorfentwicklung 

 

Parallel : 

• Einbeziehung Schule in die Machbarkeitsstudie Planung Schule und Turnhalle 

• 1. Besprechung Machbarkeitsstudie Umorganisation MZH und Räume Schule, NÖ 

Ortschaftsrat am 27.05.2020 mit Erkenntnissen des Dorfentwicklungskonzeptes 
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• Weiteres Vorgehen 

 

• Beschluss des Dorfentwicklungsprogrammes in öffentlicher OR- Sitzung 

 

• Vorstellung des kompletten Dorfentwicklungskonzeptes im Stadtrat am 
20.09.2020 durch Planstatt Senner mit folgenden Beschlüssen: 

 

1. Stadtrat beschließt das Dorfentwicklungskonzept Seibranz. Die Umsetzung der 
Einzelmaßnahmen soll in Etappen nach Priorität und Finanzierbarkeit umgesetzt 
werden. 

2. Beauftragung des Stadtbauamtes mit der Sanierungs- und Umbauplanung der 
MZH Seibranz als wichtigste Maßnahme des Dorfentwicklungskonzeptes. 

3. Prüfung und Antragstellung für mögliche Fördergelder, mit dem Ziel eine 
bestmögliche Finanzierung zu finden. Sinnvolles Maßnahmenpaket 

4. Bereitstellung einer Planungsrate im Haushalt 2021 über 100.000 € für: 

 Objektplanung LPH 1-7, Architektur, HLS, Elektro, Energetische Fachplanung, 
 Brandschutzkonzept, Statik, evtl. Außenanlage usw. 

 

 

 

 

 

 

 

 


